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Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage
12/060/2014 AZ:

28.05.2014

Status voraussichtlich: öffentlich Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen

Satzung der Gemeinde Aumühle über die erneute Veränderungssperre 
für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 "Billenkamp"
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
04.06.2014 Bauausschuss der Gemeinde Aumühle Entscheidung
12.06.2014 Gemeindevertretung Aumühle Entscheidung

Sachverhalt:
Die Satzung über die Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 
„Billenkamp“ ist seit August 2013 außer Kraft getreten. 
Die Planungen für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind fast abgeschlossen. 
Zur Sicherung der Planung soll eine erneute Veränderungssperre für die Dauer von einem 
Jahr erlassen werden. 

Finanzielle Auswirkungen: Nein

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlage beigefügte Satzung über die erneute  
Veränderungssperre für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 9 „Billenkamp“. 

Anmerkung:
Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:
Satzung über die erneute Veränderungssperre

Datum: Unterschrift:


